
Statistik direkte Bundessteuer, natürliche Personen – KantoneSteuerjahr 2011
ERLÄUTERUNGEN ZUR JAEHRLICHEN VERANLAGUNG MIT GEGENWARTSBEMESSUNG 
Die Er ittlung des reinen Einko  ens erfolgte durch Aufrechnung der erfassten Abzüge.Beispiel: Verheiratete Eineltern- Übrige 
Steuerbares Einkommen Fr. 30'000 

fa ilien
30'000 30'000Abzüge

Verheiratete + Fr. 2'600 - -
Einelternfa ilien + Fr. - - -
Ein Kind oder eine unterstütze Person + Fr.Versicherungsprä ien und 6'400 6'400 6'400
Sparzinsen + Fr.Erhöhung des Abzuges u  Fr. 700 3'500 1'700 1'700
je Kind oder eine unterstütze Person + Fr.Erwerbseinko  en des zweitver-dienenden Ehegatten, höchstens + Fr. 

700
13'200 

700 
-

700 
-

Reines Einkommen Fr. 56'400 38'800 38'800 
Bei de  auf diese Weise er ittelten reinen Einko  en handelt es sich  ithin nicht u  jenesi  Sinne der Gesetzgebung, sondern u  eine statistische Grösse. Ge äss Bundesgesetzüber die direkte Bundessteuer (DBG) wird u.a. der Abzug für Versicherungsprä ien undSparzinsen sowie jener vo  Erwerbseinko  en des zweitverdienenden Ehegatten bereitsvo  Bruttoeinko  en vorgeno  en. Der verbleibende Betrag stellt nach Gesetz das reineEinko  en dar. 
Nor alfälleSteuerpflichtige Personen  it Wohnsitz i  Kanton, ohne Auslandseinko  en, während de ganzen Steuerjahr steuerpflichtig, keine Besteuerung nach Aufwand (satzbesti  endes undsteuerbares Einko  en sind identisch). 
Sonderfälle– Pauschalierte (Besteuerung nach Aufwand ge . Art. 14 DBG)
– Übrige Sonderfälle ge . Art. 4 bis 7 DBG, Art. 18 Abs. 2 DBG, Art. 37 DBG und Art. 209Abs. 3 DBG (Berechnung der Steuer auf Grund des satzbesti  enden Einko  ens): 



- Natürliche Personen, die nur für einen Teil ihres Einko  ens in der Schweizsteuerpflichtig sind, entrichten die Steuer für die in der Schweiz steuerbaren Werte nachde  Steuersatz, der ihre  gesa ten Einko  en entspricht. 
- Steuerpflichtige  it Wohnsitz i  Ausland entrichten die Steuer für Geschäftsbetriebe,Betriebsstätten und Grundstücke in der Schweiz  indestens zu de  Steuersatz, der de in der Schweiz erzielten Einko  en entspricht.
- Gehören zu den Einkünften Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen (Art. 37DBG), so wird die Einko  enssteuer unter Berücksichtigung der übrigen Einkünfte undder zulässigen Abzüge zu de  Steuersatz berechnet, der sich ergäbe, wenn an Stelle derein aligen Leistung eine entsprechende jährliche Leistung ausgerichtet würde. 
- Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, so wird die Steuerauf den in diese  Zeitrau  erzielten Einkünften erhoben. Dabei besti  t sich derSteuersatz für regel ässig fliessende Einkünfte nach de  auf zwölf Monatenberechneten Einko  en (Art. 209 Abs. 3 DBG). 
- Ge äss Art. 18 Abs. 2 DBG gehören zu den Einkünften aus selbständigerErwerbstätigkeit auch alle Kapitalgewinne aus Veräusserungen, Verwertung oderbuch ässiger Aufwertung von Geschäftsver ögen. Die Besteuerung dieserKapitalgewinne erfolgt ge . Art. 209 Abs. 3 DBG zusa  en  it de  übrigenEinko  en zu einer Jahressteuer, wobei für die Satzbesti  ung die Kapitalgewinnenicht auf ein Jahreseinko  en u zurechnen sind. 

QuellensteuerVon den Kantonen an der Quelle besteuerte natürliche Personen–  it steuerrechtliche  Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz, welche diefre denpolizeiliche Niederlassungsbewilligung nicht besitzen 
– ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz, wie Künstler,Verwaltungsräte u.s.w. 
Kapitalleistungen ge äss Art. 38 und Art. 48 DBGKapitalleistungen aus Vorsorge sowie Zahlungen bei Tod oder für bleibende körperliche odergesundheitliche Nachteile werden gesondert besteuert. Sie unterliegen einer Jahressteuer zueine  Fünftel der Tarife nach Art. 36 DBG. 
Tabelle I „Entwicklung der direkten Bundessteuer der natürlichen Personen“In der Spalte „Anzahl Pflichtige“ sind die an der Quelle besteuerten natürlichen Personennicht enthalten.Die Spalte „Reines Einko  en“ enthält die Su  e des reinen Einko  ens der Nor al-und Sonderfälle. Die Kapitalgewinne und Kapitalleistungen werden in dieser Spalte nichtberücksichtigt. 
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